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DDR-Aktivitäten in internationalen Organisationen
Rech tsverg I e ich u n g
und ideologische Auseinandersetzung

Die Internationale Ver
einigung für Rechtswissen
schaft (International Asso
ciation of Legal Science =
IALS; Association internatio
nale des sciences juridiques 
= AIS J) ist eine internatio
nale, nichtstaatliche Organi
sation unter der Obhut der 
UNESCO. Rechtswissen
schaftler der DDR beteiligen 
sich über das im Jahre 
1968 gegründete Nationale 
Komitee für Rechtswissen
schaft der DDR an der Arbeit 
der IALS.
NJ sprach darüber mit dem Generalsekretär dieses Komitees, 
Prof. Dr. sc. Dietrich M a s k o w ,  stellv. Direktor des Insti
tuts für ausländisches Recht und Rechtsvergleichung der Aka
demie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR.

Genosse Professor, erklären Sie doch bitte ganz kurz, worin 
die Aufgaben der IALS bestehen?

Die IALS wurde 1950 als Internationales Komitee für Rechts
vergleichung gebildet (bis 1955). Die Initiative ging — wie 
bei einigen anderen internationalen Organisationen auf dem 
Gebiet der Gesellschaftswissenschaften — von der UNESCO 
aus. Die IALS ist auch Gründungsmitglied des Internationalen 
Rates für Sozialwissenschaften, unter dessen Obhut sie eben
falls tätig ist. Sie hat nach ihrem Statut die Aufgabe, die Ent
wicklung der Rechtswissenschaft in der Welt zu fördern, und 
zwar vor allem durch das Studium ausländischer Rechte und 
die Benutzung der vergleichenden Methode. Ihr letztliches 
Ziel besteht demnach darin, zum gegenseitigen Kennenlernen 
anderer Rechtsordnungen und Rechtssysteme beizutragen. 
Dem dienen vor allem wissenschaftliche Veranstaltungen 
sowie die Initiierung, Förderung und Herausgabe wissen
schaftlicher Publikationen.

Erst kürzlich fand in Schweden ein Kolloquium der IALS 
statt. Worum ging es dabei?

Das Kolloquium in Uppsala befaßte sich mit dem Thema „Die 
juristische Kontrolle der Gesetzgebung — ihre Legitimität 
und Entwicklung“. In den letzten Jahren hat sich die Praxis 
herausgebildet, daß die IALS jährlich — mit Ausnahme der 
Jahre, in denen ein Internationaler Kongreß für Rechtsver- 
gleithung stattfindet — derartige Kolloquien organisiert. Sie 
wirkt dabei in der Regel mit einem nationalen Komitee oder 
auch einer nationalen wissenschaftlichen Einrichtung zusam
men und benutzt die diesen zur Verfügung stehenden mate
riell-technischen Voraussetzungen. -

Das Nationale Komitee der DDR hat sich seit seiner 
Aufnahme in die IALS dm Jahre 1970 kontinuierlich an diesen 
Veranstaltungen beteiligt. Die Thematik der Kolloquien wird 
zwischen dem Internationalen Komitee für Rechtsverglei
chung, dem Exekutivorgan der IALS, und dem jeweiligen 
nationalen Organisator abgestimmt. Das Internationale Ko
mitee benennt auch die Referenten, die das jeweilige Thema 
aus der Sicht einer bestimmten Gruppe von Ländern be
handeln. Daneben ist es den Teilnehmern freigestellt, natio
nale Berichte einzureichen oder auch in ihrem wesentlichen 
Inhalt vorzutragen. Die Delegation des DDR-Komitees hat 
von dieser Möglichkeit in jedem Fall Gebrauch gemacht.

Was nun das Kolloquium in Uppsala betrifft, so hat die 
Diskussion gezeigt, daß der Verfassungsgerichtsbarkeit und 
speziell der richterlichen Gesetzeskontrolle auch in vielen 
Ländern, in denen eine bürgerlich-parlamentarische Demo
kratie herrscht, mit Skepsis begegnet wird. Soweit diese Art 
der Gesetzeskontrolle anerkannt und verwirklicht wird, sind 
ihre Formen und die zu ihrer Begründung verwendeten 
Theorien derartig unterschiedlich und zum Teil widersprüch
lich, daß auch unter den Anhängern tiefgreifende Meinungs
verschiedenheiten zutage traten.

Die Bezeichnung „Internationale Vereinigung für Rechts
wissenschaft“ macht deutlich, daß in dieser Organisation 
nicht nur staatsrechtliche Probleme erörtert werden. Mit 
welchen anderen Themenkomplexen befaßt sich die IALS?

Obgleich in letzter Zeit nach unserem Dafürhalten etwas zu 
stark prozeßrechtliche Themen im Vordergrund standen — 
was sicherlich damit zusammenhängt, daß der derzeitige 
Präsident, Prof. Cappelletti (Italien) Prozeßrechtler ist —, muß 
doch insgesamt eingeschätzt werden, daß sich die IALS mit 
einem sehr weiten Kreis von Fragen beschäftigt. Schwer
punktbildungen hat es auch in früheren Perioden der Tätig
keit der IALS gegeben, z. B. Anfang der siebziger Jahre auf 
die Rechtsprobleme des Umweltschutzes. Beispielhaft seien 
aus jüngster Zeit noch angeführt die Kolloquien über das 
Zusammenleben ohne Ehe (1980 in Berkeley) und über Pro
bleme der Vereinheitlichung des internationalen Kaufrechts 
(1979 in Potsdam-Babelsberg). Diese Diversifizierung der 
Probleme erschwert allerdings die Profilierung der IALS im 
Verhältnis zu denjenigen internationalen wissenschaftlichen 
Vereinigungen, die sich nach Gründung der IALS auf einzel
nen juristischen Fachgebieten herausgebildet haben.

Könnten Sie etwas näher auf das Kolloquium eingehen, das 
in der DDR durchgeführt wurde?

Diese Veranstaltung fand zu einem Zeitpunkt statt, als der 
Entwurf der UNO-Konvention über Verträge über den inter
nationalen Warenkauf bereits vorlag und die Wiener Kon
ferenz zum Kaufrecht (März/April 1980), auf der dieses Do
kument angenommen wurde, unmittelbar bevorstand. Das 
Kolloquium — über das in „Staat und Recht“ 1979, Heft 12, 
S. 1126 ff., berichtet wurde — war von hervorragenden Reprä
sentanten des internationalen Handelsrechts aus aller Welt 
besucht und bot die Möglichkeit eines Meinungsaustausche 
zwischen den Wissenschaftlern, die an der Vorbereitung des 
Konventionsentwurfs unmittelbar beteiligt waren, und denje
nigen Spezialisten, die in der vorbereitenden Arbeitsgruppe 
der UNCITRAL (der UN-Kommission für internationales Han
delsrecht) nicht mitgewirkt hatten. Voh dieser Zusammen
kunft gingen auch Impulse aus, die in der endgültigen Fas
sung der Kaufrechts-Konvention ihren Niederschlag 
gefunden haben (z. B. beim Problem der Produktenhaftung). 
Die organisatorische Durchführung fand hohe Anerkennung, 
und noch heute erinnern sich die Teilnehmer gern an die 
Potsdamer Tage.

Sie erwähnten eingangs die publizistischen Aktivitäten der 
IALS. Worin bestehen sie?

Das anspruchsvollste Vorhaben bildet zweifellos die Inter
nationale Enzyklopädie für Rechtsvergleichung, an deren 
Erarbeitung auch Rechtswissenschaftler der DDR beteiligt 
sind. Außerdem werden die Materialien der jährlichen 
Kolloquien — insbesondere die von der IALS angeforderten, 
z. T, aber auch die nationalen Berichte — veröffentlicht, wo
mit eine sehr interessante Literatur für rechtsvergleichende 
Studien zur Verfügung steht. Gelegentlich werden zu einzel
nen Problemen mit finanzieller Unterstützung der UNESCO 
Studien erarbeitet und veröffentlicht. Wissenschaftler aus


